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DER BUNDESMINISTER 

Zl. 10 101/33-1/7/78 

Parlamentarische Anfrage Ur .. 1743/J 
d. Abg. Staudinger, KaI!1.Tfierhofer u.Geno 
bet!'. die Ge"'lährleistung eines fairen 
Wettbewerbes zwischen Handelsfirmen 
in der B"U...""ldesrepublik Deutschland und 
in Österreich 

An den 

Herrn 

XIV. Gesdzgebungsperiode 

vtieu, am 9. fJI.a.i 1978 

-11-'13 lAB 

1978 ~05- 1 2 
zu ~1-t{3IJ 

Präsidenten des nationalrates 

An ton BE1'fiA 

Par 1 a m e n t 

In Beant1'Jor'!iung der schri.ftlichen l'>nfrage NI' .. 1743/.T betreffend 

die Gewährleistung eines fairen vlettbewerbes zwischen Handels- ' .. 
I~: L: :., 

firmen in der Bundesrepüblik Deutschland und in Österrei.ch, die .... · 

di.e Abgeordneten Staudinger, Kam .. '"3.erhofeI' und Genossen am 150 

März 1978 an mich richteten, beehre ich mich, folgerides mitzu­

teilen: 

Zu Frage 1: - ~ -

Die insbesondere von Handelsunterne.b.men im grenznahen Raum als 

diskriminierend empfundenen :Haßnahmen von Unternehmen mit de.rT'. 

Si tz in der B1..LTldesrepublik Deutschland, nämlich in I>ostvmrf­

sendungen und An2;eigen in Zei tungen, die in Österreich zur Aus­

gabe gelangen, einerseits auf die verlängerten Öffnungszeiten 

des Handels in der BRD zu den Wochenenden hinzPJ"reisen und. an­

derersei ts die· Preise in DH an.zugeben, sind. solang0 a.us der 

Sicht des Bundesgesetzes gegen den ' . .:mlau-1;eren 1/Iettbel,'Ierb nicht 
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DER BUNDESMINISTER 
Blat.l..; 2 ---

FOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

verfolgh?T 7 !-1.l.? sie vT?,h::!:'h.ei tsgem.ä's sind o Sm'lei t die Jl.ldikatur 

zu· dem in der. Generalklausel des § 1 1T.m verankerten Verbot 

sitten ... fidrigen Hs.nc1cln.s überblickt werden ~(ann, ist vleder ein 

Hinweis auf \'fe-t tbm'/erbsvorteile y die sich aus territorial un­

terschiedlichen Rechtsordnungen ergeben, noch auch ein Anbie­

ten in Preisen anderer \Iährungen a:n ßü~h sit-tenVlidrig .. Zum An~ 

bieten in fremden \'lährungen ist 2.1le~edings zu sagen, c1a.ß die 

Vlerh\.u:lg in diesem_ Fall deTgestal t erfolgen muß, daß jeder Irr­

tum darüber, daß die v-cr12mgten P:L'8ise DH-Preise und nicht etwa 

Schilling-Preise sind, du:-cch hinreichende l',Iaßnahmen völlig aus­

geschlossen \'lird" Ist dies nicht der 1!'al1, l-cönnte ein Verstoß 
, 

gegen. das im § 2 ifdG enthal tErne Veroot der IrrefUhrtJ_ng ange­

nommen vlerden o 

Au.ch das Prcisgcsetz enthält kei:n ausdri5_ckliches Verbot, in 

Österreich in Pos t'.'lUrfseIlc1ungen und Ze:L tungsanzcigel"1_ die Preise 

in auslä::ldiseher \'lELhrung anzuki.i.Yldigen, doch kann die Unzuläs­

sigkeit ei.ner solchen Preisankünc1iglL"'lg aus der in § 11 libs. 1-4 

dieses Gesetzes fes-tgehal tenen Veryflichtu.nG, in öffentlich an­

gekü ... '1.digten J?reisen die Umsatzsteuer oi teinzuGchlie2.en, geschlos­

sen werden, 'feil dieser Verl;fliehtung wohi nur bei einer Preis-
~ . .. t .,. 1 • T"h . ·1 ~ 1 anga oe :Ln 08erre)lCillSC_1.er ;/a rung cxn:t=::proc '18n 'dereen t.:aml .. 

Allerdings kann diese Verpflichtu_ng nur gegenüber Perso:len 

durehgesctzt ';lerde;.l, die i.hr8:n Aufenthalt in Inland haben, da 

nur diese im Ranr:len eines ',Tex'\';al tungsstrafverfahrens verfolgt 

und beG traft \;Jerden kö:nnen~ 

Zu Fra~.?:_ 

Um die Un3uläss"igkei t einer 3ffFJntlic~8n ?Y.'ei~3a:nkUndi[:,'lrD_g in 

Fremdwährung in oindeu tiger Ueis8 :?;U. norrnio:cen, :::: ieh t der von 

meinem Ressort a;"il 28. ~'?eb:~ ... uar 1978 der Begu.-t;ach tung zUßolei­

tete J·'~n-b:ru.rf ci.ncr Hovc011e zum Preizgesetz elie· Aufnahme einer 

ausdrücklichen 13estimmung in das Prei.sgese-tz vor, wonach die 
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DER BUNDESMINISTER Blatt ~ 
FOR HANDEL, GEWERBE UNO INDUSTHIE 

Ersichtlichmachung und öffentliche Ankündigung von Preisen 

in. öst.erreichischer \'lährung zu erfoleenha t" Die zusä tzli.che 

Ersichtlich .. 1J1achung der Preise in ausländischer vlährv.ng soll 

jedoch im Interesse des österreichischen Fremdenverkehrs wei­

terhin zulässig sein. Dieser Vorschlag \lllu'de auch in den 

Initiativantrag der Abgeordneten Hofstetter und Genossen 

(Nr o II-3580 Cier Beilagen zu den StenographischenProtokoJ.len 

des Nationalrates, XIV" Gesetzgebungsperiode) aufgenommen. 

Jedoch wird auch diese Vorschrift nur gegenüber Personen 

durchsetzbar sei.n, die ihren Aufenthalt im Inland haben .. Eine 

Dtirchsetzung auch gegenüber Anbiete:r.~'l, die ihren Sitz im Aus­

land haben, wäre nur dann möglich, \-lenn Druckerzeugnisse, die 

Preisangaben nur in ausländischer Vlährung enthalten, beschlag­

nahmt vierden kömlten" Dies \:viJ.rde jedoch einen radikalen Ein­

griff in die Pressefreiheit darstellen, da es wohl unzumutbar 

ist, daß ausländische Zeitungen \L'1d Zeitschriften allen Anzet­

gen auch Preisangaben in Schilling beifügen. Somit kÖTl.n:ten 

alle diese Zei tungen und Zeitschriften der Besch1agnah.'Ile ver­

fa11e110 Ein solcher Eingriff ist nicht nur aus ordnungspoli­

tischen Griinden abzulehnen, sondern auch im Interesse des Frem­

denverkehrs, c1a es den ausländischen Gästen Ös"terreichs ermög­

licht werden muß, heimische Presseerzeugnisse auch in Öster­
reich zu kaufen. 

Es erscheint m.ir daher nur der vleg gangbar, daß die Bevölke­

rung in den grenznahen Gebieten au.sreichend über die YorteilE:, 

die sich durch Einkauf bei österreichischen :r?irmen erg eber.. , 
aufgeklärt wird. 

DerLTl in einern \virtschaftssystem mit freimrt 'dettbeVlerb werden 

sich insberwndere im grenznahen RaUl'n immer wieder verschi.cc1en­

ste vlettbe\'verbsvor- und nachteile dic[:18ei ts und jenseits der 

Grenze au.s dennoblendigen Unter:3chieden der tei:ri tori.a1en 
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DER BUNDESMINISTER Blatt 4 
rOR HANOEt, GEWERBE UND INDUSTRIE 

',.' ~ , 

Rech tsordnungen ergeben" 1~s liegt in (leI' natur des freien·· 

Wettbewerbes, ",renn bundesdeutsche ebenso vlie österreichi­

sehe Unterner.l..l'11en aus der Ausnützu..Ylg dieser Unterschiede 

der beiden Rechtsordnungen Vorteile ziehen .. 
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